	GESETZGEBUNG UND INTERESSENVERTRETUNG




1. Fertige ein Schaubild wie auf S. 102 für den Gang einer Gesetzesinitiative/ Gesetzesvorlage an. Folgende Begriffe sollen dazu verwendet werden:

FRAKTION B
PLENUM/1.LESUNG
BUNDESTAG (5% der MdBs) 



BUNDESREGIERUNG
FRAKTION B/Arbeitskreis GESETZESINITIATIVE


GESETZESVORLAGE
AUSSCHUSS
PLENUM/2.&3. LESUNG/Abstimmung

FRAKTION A/Arbeitskreis

FRAKTION A
BUNDESREGIERUNG

BUNDESRAT

2. An welchen Stellen werden Interessenverbände wohl gezielt Einfluss nehmen können oder wollen?


Dr. Heinz Riesenhuber (CDU)


Veröffentlichungspflichtige Angaben:


1. Beruf (während der Mitgliedschaft)


Unternehmensberater, Geschäftsführer, F+T GmbH, Bera�tung zur Forschung und Technologie, Frankfurt am Main


2. Unternehmen:


- ALCAN Deutschland GmbH, Eschborn, (Mitglied des Aufsichtsrates)


- Allianz Versicherungs AG, München, (Mitglied des Technischen Beirates)


- Altana AG, Bad Homburg, (Mitglied des Aufsichtsrates)


- Bankers Trust International PLC, Frankfurt, (Senior Country Advisor)


- EVOTEC BioSystems GmbH, Hamburg, (Vorsitzender des Aufsichtsrates)


- Henkel KGaG, Düsseldorf, (Mitglied des Aufsichtsrates)


- Mannesmann AG, Düsseldorf, (Mitglied des Aufsichtsrates)


- Messer Griesheim GmbH, Frankfurt am Main, (Mitglied des Aufsichtsrates)


- OSRAM GmbH, München, (Mitglied des Aufsichtsrates)


- SAIC Science Applications Intern. Europe S.A., Paris, (Mitglied des Internationalen Beirates)


4. Verein; Stiftung:


- Deutsch-Amerikanisches-Akademisches Konzil (DAAK), Bonn, (Vorsitzender)


- Deutsch-Japanischer Kooperationsrat für Hochtechnologie und Umwelttechnik, Bonn, (Ko-Präsident)


Quelle: Internet, http://www.bundestag.de (Abgeordnete)





Interessenvertretung


„Wenn ich in den Bundestag oder in einen Stadtrat gewählt werde, bedeutet das nicht, dass ich damit auch die Legitimation erhalte, in Aufsichtsräten, Ver�waltungsräten und ähnlichen Gremien über wirt�schaftliche Entscheidungen mitzubestimmen. Ich meine im übrigen, dass dies auch rechtlich gar nicht mehr zu halten ist. Wie soll eigentlich jemand ent�scheiden, der im Aufsichtsrat einer Flughafengesell�schaft sitzt und gleichzeitig Stadtrat ist und über die Frage des Nachtflugverbots zu befinden hat? Nach der Gemeindeordnung hat er den Auftrag, die Inter�essen der Bürger und des Gemeinwesens zu vertre�ten. Und die Bürger wehren sich gegen den nächtli�chen Lärm. Als Mitglied des Aufsichtsrates hat er die Verpflichtung, den wirtschaftlichen Nutzen der Flug�hafengesellschaft zu mehren. Das erfordert, dass Nachtflüge stattfinden können. Zu beidem ist er ge�setzlich verpflichtet. Dieses Problem ist doch nur lös�bar, indem man hier wieder eine Trennung vor�nimmt."


Jürgen Rüttgers (MdB), in Körber-Stiftung (Hrg.): Bergedorfer Gesprächskreis. Protokoll Nr. 98(1993), 5.50.


Rüttgers war 1993 Erster Parlamentarischer Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion.








Zusammenschluss mit Gleichgesinnten        


„Sicher ist der Einfluss von Interessenverbänden immer ein kritischer Punkt in der Gesetzgebung. An�dererseits muss gesehen werden, dass diese Verbände nicht willkürlich und nach den Vorstellungen einiger weniger Personen operieren, sondern im Prinzip be�rechtigte Interessen von Gruppen der Gesellschaft vertreten. Die einzelne Bürgerin, der einzelne Bür�ger, sei es als Gewerbetreibende, als Mitglied einer bestimmten Berufsgruppe, als Empfänger staatlicher Leistungen oder einfach für bestimmte Belange enga�giert, kann Auffassungen allein, ohne den Zusam�menschluss mit Gleichgesinnten, kaum zur Geltung bringen. Wenn sie ihre Anliegen emst nehmen, wer�den sie sich einer Partei anschließen, aber auch ein�schlägigen Verbänden, Organisationen oder Bürgeri�nitiativen beitreten und dort an der Verwirklichung der gemeinsamen Vorstellungen mitarbeiten. Auf diese Mitwirkung der betroffenen und interessierten Kreise ist der Gesetzgeber auch angewiesen. Zum ei�nen findet er bei ihnen ein erhebliches Maß von Sachkunde auf dem betreffenden Gebiet, ohne dass er schwerlich gerechte und auch geeignete Regelun�gen entwickeln könnte. Zum anderen ist es legitim und nützlich, wenn er Bedenken und Belange dieser betroffenen Kreise rechtzeitig kennt und gegebenen�falls berücksichtigt, weil auch ein Gesetz normaler�weise nicht mit Gewalt durchgeboxt werden kann, sondern darauf angewiesen ist, dass es von Betroffenen akzeptiert und befolgt wird.“
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